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Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt von Erfurt  

Begründung 

 

1.  Grundlagen, Begriffe und Geltungsbereich (Präambel und §1) 

 

Die Ermächtigung auf der Grundlage des § 88 der Thüringer Bauordnung (ThürBO), örtliche Bauvorschrif-

ten zur Durchführung baugestalterischer Absichten zu erlassen, beschränkt sich nicht nur auf die Abwehr 

von Verunstaltungen, sondern umfasst auch das Anlegen strengerer Maßstäbe im Sinne einer positiven 

Gestaltungspflege. Diese Ermächtigung findet ihre Grenzen insbesondere an dem Übermaßverbot sowie 

in diesem Zusammenhang am Wesen des durch Art. 14 Grundgesetz geschützten Eigentums. Die vorlie-

genden baugestalterischen Absichten der Gemeinde Erfurt wurden daher in einer breiten öffentlichen 

Beteiligung diskutiert und abgewogen, so dass eine sachgerechte Gegenüberstellung der Belange des 

Einzelnen und der Allgemeinheit erfolgte. Die Abwägung der Verhältnismäßigkeit erfolgte für die jewei-

ligen Festsetzungen. 

 

DS 0923/13, Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der nördlichen und westli-

chen Altstadt von Erfurt, Entwurf 

DS 0924/13, Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der Altstadt von Er-

furt/Mitte, Entwurf 

DS 0925/13, Örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung baulicher Anlagen in der südlichen Altstadt von 

Erfurt, Entwurf 

Beteiligung der Fraktionen des Stadtrates der Landeshauptstadt Erfurt und dessen zuständiger Beiräte 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Interessenvertretungen 

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Ämter  

 

Die Festsetzungen dieser Satzung erfolgen im öffentlichen Interesse,  dienen der Verwirklichung bauge-

stalterischer Absichten und dem Schutz bestimmter Teile des Gemeindegebiets Erfurts, die von großer 

städtebaulicher und baukünstlerischer Bedeutung sind. Durch die Bestimmungen zur Gestaltung von 

baulichen Anlagen und anderer Anlagen und Einrichtungen soll die gestalterische Eigenart der erhal-

tenswerten Bausubstanz bewahrt und das Ortsbild erhalten, gepflegt sowie angemessen erneuert wer-

den. Die Satzung legt geeignete und notwendige Maßnahmen fest, die eine gezielte Stadtbildpflege und 

behutsame Erneuerung ermöglichen. Ausgehend von den analysierten Merkmalen der Gestaltung der 

Gebäude wird der Rahmen der Gestaltung und der Maßnahmen festgesetzt. Die Festsetzungen sind er-

forderlich und gewährleisten, dass sich die Gebäude in den Bestand einfügen und die überkommenen 

Strukturen und Merkmale ablesbar bleiben.  

 

Den EigentümerInnen bzw. der Bauherrschaft wird im in dieser Satzung gesetzten Rahmen dennoch aus-

reichend Raum für eigene Initiativen und Entscheidungen gelassen; hierauf wurde in der Abwägung aller 

Festsetzungen besonderes Augenmerk gelegt. Sie eröffnet Möglichkeiten einer modernen und zeitgemä-

ßen Gestaltung, ohne dabei das Gesamtkonzept der Altstadt mit ihren Gestaltbereichen zu stören. Neu-

bauten im Geltungsbereich dieser Satzung verstoßen nicht gegen die Grundsätze der analysierten Ge-

staltmerkmale, wenn die Bauvorhaben Ausdruck der Baukunst des 21. Jahrhunderts sind und im Rahmen 

der in dieser Satzung festgesetzten Grundsätze der Gestaltung und der Gestaltziele für Neubauten er-

richtet werden. Besonders im Gestaltbereich 2 mit seinen merkantilen Strukturen mit aufgeweiteten 

Straßenraumprofilen und der teilweisen Überformung der mittelalterlichen kleinteiligen Bebauung 

kann hier mehr Raum gegeben werden. Eine gesonderte Abwägung erfolgte zu den einzelnen Bestim-

mungen. 

 

Daneben ist das Erscheinungsbild der nicht vom öffentlichen Raum einsehbaren Gebäudeteile in die 

Erhaltung und Entwicklung der vorhandenen Strukturen einzubeziehen. Gebäude beeinflussen in ihrer 
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Gesamtheit mit allen Gestaltmerkmalen das Stadtbild und sind in sich als Einheit zu betrachten. Da hier 

die Beeinflussung des Erscheinungsbildes und des Charakters des städtebaulichen Raumes jedoch i.d.R. 

abgeschwächt wahrnehmbar ist, umfassen die Festsetzungen für diese definierten Bereiche eine gerin-

gere Regelungsdichte und größere maßliche Spielräume oder sind nicht in den Festsetzungsrahmen auf-

genommen. Eine Abwägung erfolgte für jede Festsetzung gesondert. 

 

Die Satzung soll für die BürgerInnen und die Bauherrschaft Rechtssicherheit schaffen und eine grund-

sätzliche Gleichbehandlung aller am Bau beteiligten durch die Verwaltung ermöglichen.  

 

Für die Satzung erfolgte eine sachgerechte Erwägung und angemessene Abwägung der Belange des Ein-

zelnen und der Allgemeinheit sowie die Überprüfung der Zumutbarkeit. Die Begründung fußt auf dieser 

Abwägung. Die jeweiligen Themen und Unterthemen wurden zusammengefasst. 

 

Begriffe 

Zur Klarstellung erfolgt eine Begriffsklärung. 

 

Die Bezeichnungen "öffentlicher Raum", "öffentlich nutzbare Fläche" oder "öffentlicher Ort" sind im all-

gemeinen Sprachgebrauch nicht hinreichend definiert. Es wird daher in der Begriffsbestimmung auf den 

Begriff "öffentliche Straße" nach § 2 Thüringer Straßengesetz (ThürStrG) und "öffentliche Grünflächen" 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 Baugesetzbuch abgestellt. Dieser Begriff beinhaltet alle dem öffentlichen Verkehr 

gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit allen seinen Bestandteilen wie Bepflanzung u. ä. sowie alle 

bepflanzten Flächen in öffentlicher Nutzung, so dass  ein klar definierter Bereich abgrenzbar ist.  

 

Der Begriff "tatsächlich öffentlicher Weg" beinhaltet alle Verkehrsflächen, die für jedermann zur Benut-

zung zugelassen sind und auch so genutzt werden. Auf ihnen ist ohne Rücksicht auf eine verwaltungs-

rechtliche Widmung oder deren Eigentumsverhältnisse auf Grund ausdrücklicher oder stillschweigender 

Duldung der Verfügungsberechtigten die Benutzung durch einen unbestimmten Personenkreis zugelas-

sen und es findet ein tatsächlicher Verkehr statt. 

 

Grundsätzlich sollte bei einer Gestaltungssatzung bedacht werden, dass die Satzung die Gestalt und 

damit hauptsächlich das von außen Sichtbare regeln soll. "Sichtbar" kann hier auch bedeuten, für die von 

der Straße aus nicht einsehbaren Bereiche auf unnötige Festsetzungen zu verzichten und damit der Bau-

herrschaft mehr Freiheit zu lassen. 

 

Es wurde abgewogen, welche Festsetzungen für welche Gestaltmerkmale nur für die vom öffentlichen 

Raum sichtbaren Gebäudeteile gültig und welche allgemein gültig sein müssen, um das Ortsbild wirk-

sam zu schützen. Unterschiedliche Festsetzungen für die straßenseitigen Fassadenflächen oder von der 

öffentlichen Straße einsehbaren bzw. straßenabgewandten Gebäudeseite berücksichtigen deren unter-

schiedliche Bedeutung für das Stadtbild, ermöglichen den Eigentümern aber auch einen größeren gestal-

terischen Spielraum und damit eine bessere Nutzbarkeit ihrer Gebäude. 

 

Im Geltungsbereich der Satzung müssen entsprechend der Abwägung nicht alle Bereiche der Stadt, die 

von Hochhäusern, begehbaren Kirchtürmen oder auch vom Innenraum öffentlich zugänglicher Gebäude 

einsehbar sind, durch detaillierte Festsetzungen der Satzung geschützt werden, da dies so gut wie alle 

Innenbereiche und Höfe der Quartiere im Geltungsbereich der Satzung beträfe. Die umfassende Regle-

mentierung aller  Quartier-Innenbereiche soll und kann nicht Satzungszweck sein und würde den Rah-

men der Ermächtigungsgrundlage überschreiten. 
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Um jedoch einen grundsätzlichen Schutz der ortsbildprägenden bzw. ortsbildtypischen Gestalt des 

Stadtbildes mit seinen charakteristischen Bestandteilen in ihrer Gesamtheit zu erreichen, wird in den 

"Allgemeinen Grundsätzen" auf die "öffentlich nutzbare Fläche", die eine Erweiterung des Begriffes "öf-

fentlicher Raum" darstellt, abgestellt. Diese Begriffe sind in der Satzung definiert. 

 

Eine Unterscheidung der Festsetzungen nach der Einsehbarkeit der Bereiche (hier nach "öffentlichem 

Raum" und "öffentlich nutzbarer Fläche") entsprechend Satzung ist daher notwendig. 

 

Sachlicher Geltungsbereich 

Satzungen nach § 88 ThürBO kann eine Gemeinde als örtliche Bauvorschriften zur Gestaltungspflege 

erlassen. Gegenstand dieser Satzung sind Festsetzungen, in denen u. a. bestimmt wird, was zur Durch-

setzung der konkreten Gestaltungs- und Schutzabsicht in den Teilbereichen der Altstadt Erfurts einzu-

halten, zu beachten, zulässig oder unzulässig ist.  

 

Es wurden Leitlinien zur Gestaltung definiert. Die Einbeziehung aller baulichen Maßnahmen an Gebäu-

den, sonstigen baulichen Anlagen und Bauteilen ist erforderlich, um die Stadtbildpflege und  

-entwicklung umfassend zu sichern. 

 

Zusätzlich enthält die Satzung für Bauteile, die für die Stadtgestaltung von besonderer Bedeutsamkeit 

sind, detailliertere Festsetzungen und schafft hierfür ein eindeutiges Regelungswerk.  

 

Räumlicher Geltungsbereich 

Erfurts Altstadt bildet einen in sich geschlossenen Stadtteil von kultureller, städtebaulicher, geschichtli-

cher und damit auch stadtgestalterischer Bedeutung. Dieser wird durch den Verlauf der ehemaligen 

Stadtmauer von 1168 grob umrissen. Der Geltungsbereich der vorliegenden Satzung richtet sich im We-

sentlichen nach dieser Gebietsabgrenzung, da sie einen stadtgestalterisch zusammenhängenden, abge-

grenzten Bereich definiert. Ein deckungsgleicher Umgriff ist jedoch nicht zweckdienlich im Sinne dieser 

Satzung. Es erfolgte eine Erörterung und Abwägung der Eigenarten der einzelnen Teilbereiche. Dem ent-

sprechend wurde der Geltungsbereich eingegrenzt. 

 

Ausgenommen aus dem Geltungsbereich werden Gebiete, die durch reine Gründerzeitbebauung oder 

eine spätere Bebauung geprägt sind sowie die großen denkmalgeschützten Ensemble z. B. des Petersber-

ges und des Domberges und Parkanlagen wie der Brühler Garten.  

Die Bahnhofstraße mit ihrer angrenzenden Bebauung vorwiegend aus der Gründerzeit soll in ihrer ge-

samten Länge dennoch in den Geltungsbereich aufgenommen werden, da sie einen Gestaltungsab-

schnitt mit dem Bereich Anger bildet, gestalterisch wertvolle Bausubstanz aufweist und einen wichtigen 

stadträumlichen Eingangsbereich der Kernstadt darstellt. 

Der Bereich Juri-Gagarin-Ring 133a bis Heilige Grabesmühlgasse soll bis 15 Meter hinter der Grund-

stücksgrenze ausgenommen werden. Dieser Bereich entspricht in seinem Gestaltcharakter meist einer 

"hinteren" Bebauung (zugehörig zu den Grundstücken Johannesstraße) mit einer heterogenen Bebauung -

meist Speicherbauten verschiedener Bauzeiten, teilweise auch mit (neu errichteten) Hauptgebäuden- 

bildet einen "Zwischenbereich" zum großmaßstäblich bebauten Juri-Gagarin-Ring und soll in seiner Ent-

wicklung nicht der Gestaltungssatzung unterworfen sein. 

 

Die Heterogenität der Gesamtanlage "Altstadt Erfurt" macht es notwendig, einzelne, nach deren Ge-

schichte, Nutzung und Gestalt zusammengehörende Gebiete auszuweisen, um deren Besonderheiten zu 

erhalten bzw. deren Gestaltung fortzuentwickeln. Der im Lageplan genau ausgewiesene Geltungsbereich 

dieser Satzung umfasst daher Teile der Altstadt von Erfurt mit den Gestaltbereichen:  
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Der "Gestaltbereich 1" wird charakterisiert durch die Gebiete der mittelalterlichen Kernstadt sowie die 

in sich geschlossenen kleinteiligen Wohngebiete, die nur geringfügig überformt worden und sowohl in 

Straßenraumprofil als auch straßenbegleitender Bebauung erhalten sind. 

Der "Gestaltbereich 2" wird charakterisiert durch die merkantile Struktur mit aufgeweiteten Straßen-

raumprofilen, entstanden durch die teilweise Überformung der mittelalterlichen kleinteiligen Bebauung 

mit straßenbegleitender Bebauung von meist mehr als drei Geschossen. 

Wenn sachlich gegeben, wurden für die ausgewiesenen Teilbereiche innerhalb des Geltungsbereiches 

der Satzung jeweils nach dem sich darstellenden konkreten Ortsbild entsprechend ihrer gestalterischen 

Besonderheiten differenzierte Festsetzungen getroffen. Es gelten die in den jeweiligen Festsetzungen 

benannten besonderen Gestaltungsabsichten. 

 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der Satzung erfolgt zeichnerisch auf der in der Anlage beigeleg-

ten Karte (Maßstab 1:2000), die Bestandteil der Satzung ist. Die Grenze des räumlichen Geltungsberei-

ches besteht aus der Planzeichnungssignatur (fett gestrichelte Linie) mit einer Bestimmungslinie (innere 

durchlaufende schwarze Linie). Die konkrete Lage der räumlichen Geltungsbereichsgrenze wird durch die 

Bestimmungslinie definiert, die i.d.R. auf den Grundstücksgrenzen verläuft (Ausnahme: Juri-Gagarin-

Ring 133a bis 155 einschließlich Gemarkung Erfurt-Mitte, Flur 126, Flurstück 16 sowie Straßen- und 

Flussquerungen). 

 

Die Abgrenzung der Teilbereiche innerhalb des Geltungsbereiches der Satzung erfolgt zeichnerisch auf 

der in der Anlage beigelegten Karte (Maßstab 1:2000), die Bestandteil der Satzung ist. Die Grenze der 

Teilbereiche besteht aus der Planzeichnungssignatur (dünn gestrichelte Linie) mit einer Bestimmungsli-

nie (innere durchlaufende schwarze Linie). Die konkrete Lage der räumlichen Geltungsbereichsgrenze der 

Teilbereiche wird durch die Bestimmungslinie definiert, die i. d. R. auf den Grundstücksgrenzen verläuft 

(Ausnahme: Juri-Gagarin-Ring 133a bis 155 einschließlich Gemarkung Erfurt-Mitte, Flur 126, Flurstück 16 

sowie Straßen- und Flussquerungen). 

 

Wesentlich für die Erhaltung des Stadtbildes sind die an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Grün-

flächen liegenden Grundstücks- und Gebäudeseiten, sonstigen baulichen Anlagen sowie die Dächer und 

Dachaufbauten. Dementsprechend erfolgen die Festsetzungen. Sie unterscheiden nach Sachverhalten, 

die entweder nur von öffentlichen Straßen aus für das Stadtbild relevant sind oder die Einbeziehung der 

gesamten baulichen Anlage erfordern, da auch diese insgesamt das Stadtbild beeinflussen können. Un-

terschiedliche Festsetzungen für die vom Straßenraum/vom Petersberg einsehbaren bzw. straßenabge-

wandten Gebäudeseite berücksichtigen deren unterschiedliche Bedeutung für das Stadtbild, ermögli-

chen den Eigentümern als Ergebnis der Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Belangen aber 

auch einen größeren gestalterischen Spielraum. Dennoch muss das Erscheinungsbild der straßenabge-

wandt liegenden Gebäudeseiten in die Betrachtungen, Abwägungen und Festsetzungen dieser Satzun-

gen einbezogen werden, da sie -wenn auch teils in abgeschwächter Form- auf das Erscheinungsbild und 

den Charakter des Stadtbildes einwirken und Gebäude immer in ihrer Gesamtheit wirken. 

 

Wenn sachlich gegeben, wurden für die ausgewiesenen Teilbereiche innerhalb des Geltungsbereiches 

der Satzung jeweils nach dem sich darstellenden konkreten Ortsbild entsprechend ihrer gestalterischen 

Besonderheiten differenzierte Festsetzungen getroffen. Es gelten die in den jeweiligen Festsetzungen 

benannten besonderen Gestaltungsabsichten. 

 

Bebauungspläne 

Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung schließt auch den Geltungsbereich von Bebauungsplänen 

jeweils ganz oder teilweise mit ein. Die Festsetzung dient der Klarstellung zur Geltung von Regelungen, 

da es u. U. zu Unklarheiten in der Anwendung der jeweiligen Regelungen kommen könnte. 
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Weitere Rechtsbereiche  

Festsetzungen in der Satzung, wonach bestimmte andere gesetzliche Bestimmungen oder Regelungen 

von der Satzung unberührt bleiben, können zu dem Schluss führen, dass wiederum andere davon berührt 

werden. Die Gemeinden sind jedoch nicht ermächtigt, Festsetzungen und Regelungen über höherrangi-

ges Recht (z.B. zur Geltung des Thüringer Denkmalschutzgesetzes) oder über andere als in der Ermächti-

gungsgrundlage zugelassene Bereiche zu treffen. 

 

Im Geltungsbereich dieser Satzung liegen eine große Anzahl von Einzeldenkmalen und Denkmalensem-

bles nach Thüringer Denkmalschutzgesetz (ThürDSchG).  Die Erfordernisse nach ThürDSchG (u.a. Erhal-

tungsgrundsatz, denkmalschutzrechtliche Erlaubnis) bleiben aufgrund höherrangiger Regelungen  des 

Denkmalrechtes von dieser Satzung unberührt. 

 

Die Stadt Erfurt hat eine Werbesatzung erlassen. Festsetzungen zur Zulässigkeit und Gestaltung von 

Werbeanlagen sind daher nicht Bestandteil der Satzung und bleiben unberührt. 

 

Neubauten 

Das Stadtbild ist immer auch abhängig von der Bauzeit der einzelnen Gebäude, die ihren Ausdruck u. a. 

in der Gestaltung ihrer Fassaden und Dächer findet. Diesen Charakter der Baukunst aus der jeweiligen 

Entstehungszeit der Gebäude und deren Umbauten der Folgezeit zu bewahren ist daher ein Ziel der Ge-

staltungssatzung, um das Stadtbild in seiner Gesamtheit zu schützen.  

 

Dieser Maßstab muss auch an die Gebäude der "Jetztzeit" angelegt werden. Der Erhalt des Stadtbildes 

muss dabei mehr sein als der "Nachbau" der aus der Geschichte der Stadt überkommenen Fassadende-

tails. Die Architektur moderner Gebäude kann nicht identisch mit denen vergangener Jahrhunderte sein, 

muss sich aber dennoch in die vorhandene Struktur, Gestaltung und den Maßstab einfügen, um das 

Stadtbild nicht zu stören.  

 

Um der modernen Architektursprache -als dem Ausdruck der Baukunst aus der heutigen Entstehungszeit 

der Gebäude- auch im Satzungsgebiet den ihr zukommenden Raum geben zu können, ein zeitgemäßes 

Bauen zu ermöglichen und sowohl dem Architekten/der Architektin als auch der Bauherrschaft Entfal-

tungsmöglichkeiten und eine Grundlage zur Gestaltung ihrer Bauaufgabe an die Hand zu geben wurden 

die Festsetzungen so gewählt, dass ein gestalterischer Rahmen für Neubauten möglich ist, der sicher-

stellt, dass deren gestalterische Eigenart sich in die konkreten Gestaltungs- und Schutzabsichten für das 

Stadtbild Erfurts im jeweiligen Gestaltbereich einordnet und dennoch Ausdruck der Jetztzeit sein kann. 

 

 

2.  Themen/ Festsetzungen  

2.1.  Zielstellung und Grundsätze der Gestaltung (§ 2) 

 

Hinweis: In früheren Fassungen des Satzungsentwurfes und den Stellungnahmen wurde vorwiegend der 

Begriff "Parzelle" verwendet. Im Satzungstext und der Abwägung bzw. Begründung werden die Begriffe 

"Parzelle" und "Flurstück" synonym verwendet. 

 

Zielstellung, Allgemeine Grundsätze 

Die Gestaltungssatzung hat die Aufgabe, die bereits vorzufindende Eigenart des Stadtbildes zu erhalten, 

zu bewahren, zu pflegen und ggf. angemessen fortzuentwickeln. Dies erfolgt auf der Grundlage des vor-

handenen Stadtbildes mit dessen Eigenarten und der Erörterung, welche dieser Eigenarten zur Erhaltung 

des Stadtbildes zwingend notwendig sind.  
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Das Zentrum der Stadt Erfurt mit seiner Altstadt ist von seinem Grundriss her ein Zeugnis der mittelal-

terlichen Stadtanlage. Diese Tatsache ist besonders am Bild von Gassen, Straßen und Plätzen mit ihrer 

für Erfurt typischen vielfältigen Gestalt und Atmosphäre sichtbar, die jedoch einem bestimmten Rhyth-

mus folgt. Charakteristische Merkmale sind der Wechsel von Verengungen und Aufweitungen, Ab-

winklungen, Krümmungen und Versätzen im Verlauf der Gassen, Straßen und Plätze, die Dimension der 

Gebäude und die vorwiegend geschlossenen Baufluchten mit einheitlich traufständiger Bauweise, die 

das Straßenbild wesentlich prägen. 

Die für die einzelnen Bereiche typischen Grundformen wie die Raum-, Parzellen- bzw. Flurstücksstruktur 

sowie die Maßstabs- und Bebauungsstruktur –die sowohl in der Breite als auch Höhe der straßenbeglei-

tenden Bebauung ablesbar- sind besonders erhaltungswürdig und prägen entscheidend die Identität des 

Erscheinungsbildes der Stadt.  

 

Eine Beeinträchtigung der künstlerischen Eigenart und der städtebaulichen Bedeutung der prägenden 

Bebauung, des Straßen- oder Platzbildes und des Altstadtgefüges mit seiner Raumstruktur ist unzuläs-

sig; die Gebäude oder Änderungen daran müssen sich zum Schutz der Eigenart der Altstadt Erfurts auch 

in ihrer Form, ihrer Plastizität, dem Maßstab, ihrer Gliederung, ihrem Material und der Farbe der Fassa-

den in den  Charakter des vorgefundenen Stadtbildes einordnen. Dabei spielt auch die typische Fassa-

dengliederung in Sockelbereich, Mittelteil und Dachgeschoss eine wesentliche Rolle. 

 

Die Parzellenteilung/Grundstücksteilung mit ihrem typischen Rhythmus ist ein essentielles Merkmal der 

Altstadt von Erfurt. In der geschlossenen Abfolge der traufständigen Bauten im mittelalterlichen Stra-

ßenraum bestimmt die Parzelle (Flurstück) die Hausbreite. Die historischen Parzellen  sind relativ 

schmal. So entstand eine rhythmische Gliederung der Straßenfronten, die in ihrer Charakteristik und 

Kleinteiligkeit zu erhalten ist. In Erfurt stehen oftmals, je nach Baualter und Nutzung, Baukörper unter-

schiedlicher Breite nebeneinander, die dann jedoch meist ein Vielfaches der ursprünglichen Parzellen-

breite einnehmen und so das historische Bild und dessen Rhythmus aufnehmen. Dem Erhalt der Parzel-

lenteilung ist daher besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Vorgabe der Gebäudebreite als Maß für 

die Fassadenstruktur entsprechend einer Parzellenbreite soll gewährleisten, dass die bereichstypische 

Gestaltung bewahrt bleibt und nicht durch in ihrer Breite unmaßstäbliche Gebäude zerstört wird. Um 

eine klar bestimmte Festsetzung zur Geltung der Parzellenteilung zu bestimmen, ist die in der in der 

Anlage zur Satzung niedergelegten Karte (Maßstab 1:2000) vorhandene Parzellenteilung sowohl bei Sa-

nierungen im Bestand als auch bei Neubauten in der Gebäudegestaltung bzw. Fassadengliederung zu 

erhalten. Die Nutzung der Gebäude gemeinsam über mehrere nebeneinanderliegende Parzellen wird 

dadurch nicht behindert, so dass diese Festsetzungen für die Bauherren zumutbar sind. 

 

Ein wesentliches Merkmal der Altstadt Erfurts ist weiterhin, dass die Erschließung der Gebäude vom 

öffentlichen Raum in der Regel ohne Treppenanlagen erfolgt. Diesem Duktus müssen sich neue oder zu 

verändernde Gebäudeerschließungen unterordnen. 

 

 

2.2. Fassaden (§ 3) 

 

Die Festsetzungen zur Fassadengestaltung sollen bewirken, dass sich Veränderungen an Fassaden und 

Neubauten in das Stadtbild einfügen und dessen charakteristische Merkmale erhalten bleiben. Ausge-

hend von der Analyse des vorgefundenen Stadtbildes wurden die Festsetzungen formuliert. Es erfolgte 

eine sachgerechte Erwägung und angemessene Abwägung der Belange des Einzelnen und der Allgemein-

heit. Ohne entsprechende Regelungen gäbe es keine Möglichkeit des korrektiven und schützenden Ein-

greifens, eine qualitätvolle Steuerung im Sinne des Schutzes der Stadtgestalt wäre nicht möglich. 
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Das Straßenbild wird wesentlich von den Proportionen der Fassaden bestimmt. Die Maßverhältnisse der 

Fassaden sowie deren Abfolge repräsentieren in ihrer Gesamtheit und Geschlossenheit, mit ihrer Gliede-

rung und Detailausbildung die besondere typische Gestaltung des Ortsbildes von Erfurt in dessen Teilbe-

reichen. Die gestalterische Einheit der einzelnen Gebäudefassade in ihrer Gesamtheit ist ein überkom-

mendes, wichtiges Entwurfskriterium der Gebäude und muss weiterhin wesentliches Ziel der Stadtbild-

pflege sein. 

 

Gliedernde und schmückende Fassadenelemente bestimmen im Zusammenwirken mit den Wandöff-

nungen die Proportionen und den Rhythmus der Fassade sowie die Wirkung der Wandfläche. Die vorge-

fundenen Details sind Bestandteil der jeweiligen baustiltypischen Gestaltung und Ausdruck der histori-

schen Entwicklung. 

 

Die festgesetzten Maßnahmen zur Gliederung und Erhaltung der typischen Proportionen von Fassaden, 

deren Verhältnis von offenen und geschlossenen Flächen sowie die Zulässigkeit von zusätzlichen Ele-

menten an der Fassade leiten sich aus der Analyse der Fassaden und der Baustruktur in den Gestaltberei-

chen ab.  

 

Zusätzlich angebrachte Fassadenverkleidungen wie z. B. zusätzliche äußere Wärmedämmungen ergeben 

eine Verfremdung der Fassaden, da deren plastische Gliederungen verdeckt werden. Um dennoch einen 

Ausgleich zwischen klimatischen und ortsgestalterischen Belangen und den Ansprüchen der Bauherr-

schaft zu finden, sind Wärmedämmungen unter Beachtung der genannten Festsetzungen möglich. 

 

Die Erhaltung dieser ortsbildbestimmenden Merkmale ist ein wesentliches Ziel der Stadtbildpflege und 

kann mit den Festsetzungen gesichert werden. Die Festsetzungen schränken die Nutzung und Verwer-

tung der Grundstücke nur unwesentlich ein und sind zumutbar. 

 

Fassadenstruktur 

Klarstellung: Bei Bestandsgebäuden soll die Wiederherstellung von nachweislich ursprünglich die Fas-

sade gliedernden Elementen an der Fassade in Anwendung des § 2 und § 3 Abs. 2 auf der Grundlage des § 

8 dieser Satzung und im Rahmen einer Einfügung in die Umgebung zulässig sein. 

 

Die Gliederung der Gebäude in Sockelbereich, Fassade und Dach ist ortsbildtypisch und ein wesentliches 

Gestaltmerkmal der Fassaden, das zu erhalten ist. 

 

Fassadenöffnungen 

Die gemeinsame Achse übereinanderliegender Öffnungen und entsprechend eingeordnete tragende 

Teile im Erdgeschoss sind wesentliche Gestaltmerkmale der Gebäude und sind zu erhalten bzw. wieder 

herzustellen. Die gestalterische Einheit der Fassade wird auch zerstört, wenn tragende Teile im Erdge-

schoss beseitigt werden und das Erdgeschoss überdimensioniert geöffnet wird. Sie sind daher zu erhal-

ten bzw. wieder einzufügen. 

 

Die Festsetzung der von den in der Satzung bestimmten Anteilen der Fassade als geschlossene Wandflä-

chen ist für den Erhalt der baulichen Gestalt der Altstadt notwendig. Der Charakter der Straßenräume 

wird wesentlich durch die relativ hohen Wandanteile und den dadurch optisch geschlossenen städtebau-

lichen Raum geprägt und stellt eine hohe, erhaltenswerte Qualität dar. Große Öffnungen oder Glasflä-

chen würden zu nicht gewünschten Verfremdungen führen.  

Auf die besonderen Merkmale des "Gestaltbereiches 2" mit seinen teilweise mit größeren Öffnungen in 

den Fassaden wurde in den Festsetzungen zu Neubauten besondere Rücksicht genommen. 
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Loggien  

Loggien sollen als ein im Geltungsbereich dieser Satzung fremdes Gestaltelement weiterhin ausge-

schlossen bleiben. Eine Zulässigkeit hätte eine im Stadtbild untypische Öffnung und tiefe Versprünge in 

der Fassade zur Folge. 

 

Vorbauten und andere Auskragungen, Ausleger 

Die Fassade ist eine architektonische Einheit mit geschossübergreifenden Beziehungen. Diese Bezugsli-

nien werden durch zusätzlich angeordnete, auskragende Elemente nach § 3 Abs. 4 dieser Satzung unter-

brochen und in den Straßenraum hinein verschoben. Damit stören sie den geschlossen wirkenden Stra-

ßenzug. Sie sind im Stadtbild nur im Ausnahmefall vorhanden und sollen nicht neu eingeordnet werden. 

 

Ausleger als Haus- und Gildezeichen sind ein historisch überkommenes Gestalt- und Signalelement an 

Gebäuden im Geltungsbereich der Satzung. Sie sollen auch als neu eingeordnetes Element in einer 

stadtbildverträglichen und ortsüblichen Form und Größe zulässig sein. Die Anzahl, Anordnung und Ge-

staltung dieser Ausleger haben mit ihrer flächenhaften und plastischen, vor die Fassade hervortretenden 

Erscheinung einen wesentlichen, prägenden Anteil an der jeweiligen Fassade. Sie können, wenn nicht in 

ihrer Größe begrenzt, Teile der Fassade erheblich verdecken und deren Erscheinungsbild beeinträchtigen. 

Da die Stadt Erfurt bereits eine Werbesatzung erlassen hat, werden entsprechende Werbeanlagen in der 

Werbesatzung reglementiert und sind nicht Regelungsgegenstand dieser Satzung. 

 

Markisen 

Markisen wirken vor allem dann als verfremdendes, den Charakter der historischen Altstadt beeinträch-

tigendes Element, wenn sie in größerer Zahl, ungegliedert über die gesamte Fassadenbreite reichend 

oder in starker, kontrastierender Farbigkeit auftreten.  

Die Beschränkung auf den Ausnahmefall gewährleistet, dass eine die Stadtgestalt störende Häufung 

verhindert wird und Beeinträchtigungen des Ortsbildes weitestgehend vermieden werden. Die Zulässig-

keit von Markisen, ihre Anordnung und Gestaltung wird zudem auch auf die Gewährleistung ihrer 

Zweckbestimmung beschränkt. 

Die Stadtverwaltung hat eine Handlungsanweisung "Markisen" erarbeitet, die auch vom Gestaltungsbei-

rat Erfurt grundsätzlich bestätigt wurde und die Grundlage für die Ausübung des Ermessens sein soll. Der 

Bauaufsicht und den AntragstellerInnen wird damit ein klarer Rahmen der ausnahmsweisen Zulässigkeit 

von Markisen gegeben. Die Nutzbarkeit der Gebäude wird nicht beschränkt, die Festsetzung ist zumut-

bar. 

 

Oberflächenmaterial 

Ausgehend von der Stadtbildanalyse ist die glatt geputzte, gegliederte und meist farbig gestaltete Fas-

sade in einem nicht glänzenden, nicht reflektierenden oder nachleuchtenden und nicht grellen Erschei-

nungsbild in meist "irdenen" Farbtönen bzw. mit in diesen Farbtönen gebrochenem Weiß typisch. Schie-

fer, Holz und Naturstein sind nur ausnahmsweise und vor allem an untergeordneten Fassadenflächen 

vorhanden. Gebäude ab ca. 1870 wurden auch mit Ziegel- Sichtfassaden errichtet.  

 

Die Erhaltung dieser ortsbildbestimmenden Merkmale ist ein wesentliches Ziel der Stadtbildpflege und 

kann mit den Festsetzungen gesichert werden. Den vorgefundenen Materialien entsprechend wurden die 

Festsetzungen zu den Fassadenmaterialien gewählt.  

Eine ausnahmsweise Zulässigkeit von Klinker, Schiefer,  Naturstein und Holz soll z. B. im Einzelfall für 

untergeordnete Bauteile oder Sockelbereiche und dann gegeben sein, wenn sich die Fassadengestaltung 

mit diesen Materialien in den Charakter des Straßenraumes einfügt, ihn nicht dominiert und das Stadt-

bild nicht stört oder aus einem historischen Befund nachweisbar ist. Der Einsatz von Kunststoff- oder 
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Holzverkleidungen an Fassaden würden das Stadt- und Straßenbild als fremdes Element stören und ist 

nicht zulässig. 

Die Festsetzungen schränken die Nutzung und Verwertung der Grundstücke nur unwesentlich ein und 

sind zumutbar. 

 

Farbgestaltung 

Die farbliche Gestaltung baulicher Anlagen ist eine bedeutende Komponente der Stadtgestaltung. Farbe 

in ihrer jeweiligen Materialität kann zur Ausdrucksstärke des Einzelbaues wie auch zur Stärkung der 

jeweiligen städtebaulichen Situation und damit zur Identität des Ortes beitragen. Die Farbfassung eines 

Gebäudes muss deshalb immer unter Beachtung des konkreten Kontextes bewertet werden. Dabei sind 

die städtebauliche Situation, Nachbarschaften, historisch überkommene Aspekte sowie die Architektur 

des jeweiligen Gebäudes einzubeziehen.  

 

Die Farbgestaltung ist ein wesentliches Charakteristikum eines Gebäudes, hat einen essentiellen Ein-

fluss auf die Gestaltung und Wahrnehmung der Gebäude und bestimmt im Zusammenspiel der Bauwer-

ke auch erheblich die Eigenart des Stadtbildes. Aus technischen Gründen waren historisch insgesamt nur 

Farbtöne geringer Intensität, die zudem an natürliche Erd- und Steinpigmente gebunden waren und die 

nicht in auffallender, unangenehmer Weise hervorstechende oder stark kontrastierende Merkmale hat-

ten, vorhanden. Die mineralischen Putze wurden mit Hilfe anorganischer Materialien eingefärbt, deren 

Farbpalette alle Nuancen umfasste, die auch bei Sanden, Gesteinen und Erzen vorkommen. Diesem Farb-

kanon folgen die Festsetzungen zu den Anstrichstoffen und deren Farbgebung.  Die Beschränkung der 

Farbigkeit schützt das Stadtbild hinreichend vor "farblichen Ausreißern" und bietet der Bauherrschaft 

dennoch eine breite Farbauswahl. 

Die angemessene Abwägung und Entscheidung berührt immer auch den öffentlichen Raum und soll des-

halb nicht allein in der Verantwortung des Planers/ der Planerin und/oder der Bauherrschaft liegen. Für 

die Einzelfassade ist daher ein Farbkonzept mit der Bauaufsicht abzustimmen, die auch Rücksicht auf 

Detailausbildungen nimmt. Eine gestalterische Überordnung oder Verfremdung einzelner Gebäude in-

nerhalb des relevanten Straßen- bzw. Platzraumes durch deren Farbigkeit kann damit ausgeschlossen 

werden. Die Festsetzung ist zumutbar, da sie die Baufreiheit nicht wesentlich einschränkt und eine Ab-

stimmung im Einvernehmen zu erfolgen hat.  

 

Graffiti, Fassadenbemalungen, Haus- und Gildezeichen 

Der Charakter der Straßenräume wird durch klar strukturierte und gegliederte Fassaden bestimmt, die 

nur wenige ornamentale Gestaltungen aufweisen. Durch die in Erfurt häufig gekrümmten Straßenzüge 

entfalten diese Fassaden eine starke Fernwirkung, die durch das Aufbringen von Graffiti stark verunklart 

und intensiv verändert werden würde. Eine Bemalung in der Altstadt wird als dem Stadtbild nicht zu-

träglich angesehen. 

Die Abgrenzung zu Werbung ist i. d. R. möglich. Da die Stadt Erfurt bereits eine Werbesatzung erlassen 

hat, werden entsprechende Werbeanlagen in der Werbesatzung reglementiert und sind nicht Regelungs-

gegenstand dieser Satzung. 

 

Das Verbot von Fassadenbemalungen durch die Festsetzungen der Gestaltungssatzung betrifft nur einen 

geringen Bruchteil des Stadtgebietes, das zudem eine besonders schützenswerte Stadtgestalt aufweist. 

Die in der Satzung vorgesehene stringente Einschränkung von Graffiti für Giebel und straßenseitige Fas-

saden, Einfriedungen, Stützwänden u. ä. ist daher zumutbar. 

Haus- und Gildezeichen in der vorgegeben Größenbeschränkung sind typisch für das Erfurter Stadtbild, 

dienten historisch zur Kennzeichnung der Gebäude und sollen daher wie festgesetzt zulässig sein. 
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Speisekarten- und Informationskästen 

Speisekarten- und Informationskästen können mit ihrer flächenhaften und plastischen, vor die Fassade 

hervortretenden Erscheinung einen negativ prägenden Anteil an der jeweiligen Fassade haben. Sie kön-

nen, wenn nicht in ihrer Größe begrenzt, wesentliche Teile der Fassade verdecken. Auch im Zusammen-

hang mit ihrer Beleuchtung wirken Speisekartenkästen auf das jeweilige Straßen- und Platzbild ein. 

Die zulässige Größe (Präsentationsfläche) ergibt sich aus der Möglichkeit, in einem üblichen rechtecki-

gen Format vier DIN A4 Blätter in dem Kasten unterzubringen. Das Angebot an diesen Kästen ist sehr 

vielfältig, sodass hier ausreichend Raum für individuelle Vorstellungen und Wünsche gegeben wird. In 

Verbindung mit den Bestimmungen des § 2  Allgemeine Grundsätze der Gestaltung baulicher Anlagen 

kann die Gesamtgröße inkl. Kastenrahmen, Anzahl und Gestaltung so reglementiert werden, dass sich 

die  Speisekarten- und Informationskästen in das Ortsbild einfügen. 

 

Wärmedämmung 

Die Straßenräume im Satzungsgebiet sind wesentlich auch dadurch geprägt, dass die Fassaden benach-

barter Gebäude bündig aneinander anschließen. Ein Versatz der Fassaden gegeneinander würde diesen 

Grundsatz, der wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung des Straßenraumes hat, verletzen. Auf die Fas-

sade aufgebrachte Schichten wie z. B. auch Wärmedämmungen dürfen daher nur so angebracht werden, 

dass sie die Fassadengliederungen und Gebäudeanschlüsse nicht beeinträchtigen und eine nachhaltige 

Veränderung des Ortsbildes verhindert wird. 

Ein absoluter Ausschluss der Fassadendämmung aus gestalterischen Gründen ist nicht nur aus auch 

rechtlichen Gründen bedenklich (Bedeutung des Klimaschutzes). Um dennoch das vorhandene Straßen-

bild in seiner charakteristischen Abfolge, Gliederung und Gestaltung der Gebäudefassaden zu schützen, 

wurde eine Festsetzung gewählt, die einen guten Ausgleich zwischen den Belangen des Umweltschutzes 

und dem Schutz des Stadtbildes bietet und gleichzeitig zumutbar für die Bauherrschaft ist. 

 

 

2.3. Fenster, Türen und sonstige Öffnungen (§ 4) 

 

Die Festsetzungen über die Gestaltung von Fenstern, Türen und sonstigen Öffnungen sollen bewirken, 

dass sich Veränderungen an Fenstern, Türen und sonstigen Öffnungen in Bestandsgebäuden und Neu-

bauten in das Stadtbild einfügen und dessen charakteristische Merkmale erhalten bleiben. Ausgehend 

von der Analyse des vorgefundenen Stadtbildes wurden die Festsetzungen formuliert. Es erfolgte eine 

sachgerechte Erwägung und angemessene Abwägung der Belange des Einzelnen und der Allgemeinheit 

für die jeweiligen Festsetzungen. Die Erhaltung der ortsbildbestimmenden Merkmale ist ein wesentli-

ches Ziel der Orts- und Stadtbildpflege und kann mit den Festsetzungen gesichert werden. Die Festset-

zungen schränken die Nutzung und Verwertung der Grundstücke grundsätzlich nur unwesentlich ein.  

 

Proportionen, Bauweisen, Gliederung und Materialien 

Fenster, Türen und Tore sowie deren Umrahmungen mit ihren Proportionen, Bauweisen, Gliederung und 

Materialien bestimmen entscheidend die Gestalt und das Erscheinungsbild der Außenwände, insbeson-

dere der Fassade. Sie sind abhängig von der Bauweise, der Bauzeit, dem Haustyp und den ursprünglich 

zur Verfügung stehenden Materialien.  

 

Die im Geltungsbereich dieser Satzung bestehenden massiven, in Mauerwerksbau errichteten Gebäude 

weisen einen Rücksprung der Fenster von der Fassadenfläche auf und bestimmen deren Plastizität we-

sentlich mit. Bei Fachwerkgebäuden prägen dem gegenüber die bündig mit der Fassade angebrachten 

Fenster das Erscheinungsbild. Dieser Ebenen-Wechsel ist charakteristisch für Erfurt und soll erhalten 

bleiben. Andere Ausführungen ergeben ein davon abweichendes Erscheinungsbild und beeinträchtigen 

somit das Stadtbild. 
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Die gemeinsame Achse übereinanderliegender Öffnungen stellt ein grundsätzliches und eindeutiges, 

überkommenes Ordnungsprinzip der Fassade, das auch statisch bedingt ist, dar und ist aufzunehmen. 

 

Mit den Festsetzungen zu Proportionen, Bauweisen, Gliederung, Materialien und Formaten der Fenster 

auch für neue Öffnungen sollen der Charakter und die gestalterische Einheit des Gebäudes gewahrt blei-

ben. 

 

Formate 

Das zulässige Fensteröffnungsformat, d.h. das Verhältnis von Breite zu Höhe, ergibt sich aus der Stadt-

bildanalyse. Stehende Formate sind in einer für den Satzungsbereich typischen Proportion von mindes-

tens 1:1,5 in Bestandsgebäuden vorhanden und damit stadtbildprägend. Andere vorhandene, von diesem 

Prinzip abweichenden Formate und Formen sind i. d. R. Zeugnisse einer zeitlich begrenzten Bauperiode 

und nur ausnahmsweise im Stadtbild vorhanden und damit kein für das Stadtbild typisches Gestalt-

merkmal.  

Das zulässige Fensteröffnungsformat  im Bestand ergibt sich aus den vorhandenen Öffnungen. Bei neuen 

Öffnungen in bestehenden Fassaden sind diese dem Bestand der Fassade anzupassen, um eine Störung 

des Bildes der Fassade und damit des Stadtbildes zu vermeiden. 

 

Für Neubauten im Gestaltbereich 1 sind die weiteren Festsetzungen ebenfalls als wesentliches Gestalt-

merkmal einer Fassade zu beachten, um der i. d. R. kleinteiligen Fassadengestaltung vorhandener Ge-

bäude der Umgebung Rechnung zu tragen. Auch Fenster, Türen,  Schaufenster und sonstige Öffnungen in 

Neubauten müssen sich grundsätzlich entsprechend der Gegebenheiten in den einzelnen Gestaltberei-

chen in die umgebenden Strukturen und deren Gestaltbild einfügen. Diesem Ziel dienen die Festsetzun-

gen.  

Bei Neubauten im Gestaltbereich 2 ist die Festsetzung zu Fensterformaten, Umrahmungen, Material, 

Proportionen und Gliederung nicht vorgesehen. Eine Störung der Stadtgestalt ist in diesem "großforma-

tigeren" Umfeld nicht zu erwarten, da Neubauten und grundsätzliche Fassadenneugestaltungen sich 

hier auch in der Architektursprache der Gegenwart  bei Einhaltung der weiteren Festsetzungen in ihre 

Umgebung einfügen. Auf die Begründung zu Neubauten wird hingewiesen. 

 

Die Festsetzungen zur Größe der Fenster in Dachgeschossen ergeben sich aus Grundsätzen der Gestal-

tung und Proportionen. Sie sollen gewährleisten, dass die bestehende und über Jahrhunderte gewachse-

ne Dachlandschaft nicht weiter wesentlich verändert wird und sich die neuen Elemente einfügen. Alle 

Fenster, auch Fenster in Dachgauben, sollen mehrflüglig ausgebildet werden, um die Maßstäblichkeit 

der Fensterteilungen zu gewährleisten.  

 

Die gestalterische Einheit der Fassade wird auch zerstört, wenn tragende Teile im Erdgeschoss beseitigt 

werden und das Erdgeschoss überdimensioniert geöffnet wird. Großformatige, ungeteilte Schaufenster 

über die gesamte oder große Teile der Fassadenbreite verletzen die Maßstäblichkeit der Gebäude. Breite 

Schaufensterflächen sind daher zu gliedern. Die Festsetzungen dienen dem Schutz der überkommenen 

Fassadengestaltung. 

In den Obergeschossen ist eine wirksame Warenpräsentation nach außen nur sehr eingeschränkt mög-

lich. Die vergrößerten Fensteröffnungen verändern stark das Erscheinungsbild der Fassade, wirken maß-

stabssprengend und sind in Erfurt nur im Ausnahmefall vorhanden. Daher sollen Schaufenster in den 

Obergeschossen von Bestandsgebäuden nicht neu errichtet werden. Die Festsetzung ist zumutbar, da sie 

die Nutzung der Gebäude nicht wesentlich einschränkt. 
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Konstruktion und Material 

Dem Bestandserhalt und seiner Wirkung mit seinen charakteristischen Eigenschaften der Gestaltung 

und Alterung der Materialien, die für Erfurt typisch sind, muss besondere Bedeutung beigemessen wer-

den. Die Materialgerechtigkeit, die Werksgerechtigkeit (d.h. das Konstruktionsprinzip) und die Formge-

rechtigkeit (d.h. das äußere Erscheinungsbild) sollen im Vordergrund stehen.  

Die Ausführung der Fenster, Türen und sonstigen Öffnungen erfolgte bei Errichtung der historischen 

Gebäude grundsätzlich aus Holz. Fenster wurden in der Regel mit Rahmen und mehrflüglig hergestellt 

und durch Kämpfer, Pfosten bzw. Stulp und Sprossen strukturiert. Diese Gliederung entsprach der tradi-

tionellen Gestaltung der Fassade und der funktionellen Aufgabe der Fenster. Andere Materialien ergeben 

ein davon abweichendes Erscheinungsbild und beeinträchtigen das Stadtbild. 

Daher  sollen grundsätzlich nur Holzfenster in angemessener Teilung zugelassen werden. Die Festset-

zung sichert, dass Unterteilungen und Rahmen in einer bestimmten Proportionalität und maßstäblichen 

Gliederung ausgeführt werden.  

 

Auf Grund der Bestimmungen zum Brandschutz/ Fluchtwege soll in Abwägung der Verhältnismäßigkeit 

ein feststehender Mittelpfosten, der ursprünglich meist Bestandteil einer historischen Fensterteilung 

war, für Fenster jedoch nicht festgesetzt werden, so dass die Mindestgröße der Fensteröffnungen für die 

Anforderungen der Feuerwehr gegeben ist. Eine maßstabsgerechte Teilung der Fenster kann auch mit 

anderen Mitteln erfolgen. Die Festsetzungen sind daher zumutbar. 

 

Für Neubauten in beiden Gestaltbereichen und im eher merkantil geprägten Gestaltbereich 2 auch für 

bestehende Schaufensteranlagen soll neben Holz zusätzlich das Material Metall zulässig sein. Es ent-

spricht dem Charakter der heutigen Fassadengestaltung bzw. dem vorhandenen merkantilen Charakter 

sowie den Anforderungen des Handels mit Schaufensteranlagen in größeren Fassaden und ordnet sich 

im Zusammenklang mit den weiteren Festsetzungen zur (Schau-) Fenstergestaltung in die Umgebung 

ein.  

 

Die Sockelzone ist für die Gestaltung einer Fassade ein wichtiges gestalterisches Element, "erdet" das 

Gebäude und ist für historische Schaufensteranlagen prägend. Die zulässigen Materialien sind für die 

Altstadt Erfurts typisch. 

Mit den Festsetzungen soll ein Ausgleich gesucht und die Stadtgestalt nach Möglichkeit mit den heuti-

gen Bedürfnissen des städtischen Lebens in Einklang gebracht werden, ohne ihren besonderen Charakter 

zu stören. Die Höhe des Spritzwasser- und damit Sockelbereiches beträgt historisch mind. 30 (bis 50) 

Zentimeter und ist eine sowohl konstruktiv als auch gestalterisch übliche (Mindest-)Höhe und somit 

begründbar.  

 

Glasbausteine, spiegelnde, strukturierte sowie gewölbte oder farbige Fenstergläser sind für die Gebäude 

im Geltungsbereich nicht typisch. Auf Grund ihres Erscheinungsbildes und durch sie verursachte Verän-

derungen  der Plastizität und Proportionen der Fenster stehen sie der Erhaltung der ortsbildbestimmen-

den Strukturen und Detaillösungen entgegen.  

 

Rollläden und Außenjalousien 

Das Anbringen von Gittern, Roll-Läden und Außen- Jalousien und in der Wirkung ähnlicher Elemente 

stellt einen starken Eingriff in das Stadtbild und die "Lebendigkeit“ des Straßenraumes dar. Sie negieren 

die typische Gliederung der Fassadenöffnungen, die ein wesentliches Gestaltmerkmal der Fassaden dar-

stellen und vom öffentlichen Straßenraum aus sichtbar bleiben sollen. Zudem stören diese Elemente mit 

ihren Kästen und ihrem "fremden" Material das Format, die Typik und kleinteilige Struktur der über-

kommenen Fensteranlagen, Fassaden und Straßenbilder. 
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Sie vermindern oder verhindern den abendlichen Lichteinfall aus den Häusern/ Fenstern heraus in den 

öffentlichen Raum bzw. die Spiegelung des einfallenden Lichtes aus dem Straßenraum in den Fenster-

gläsern, was dunkle Stadträume ohne Innen-/Außenbezug der Gebäude schafft und die Gestaltung der 

Straßenräume negativ beeinflusst.  

Gewerblich bedingte Sicherheitsvorschriften sind auch durch andere, das Stadtbild nicht störende Maß-

nahmen (Sicherheitsglas, Verstärkung der Fensterbeschläge u. a.) zu erfüllen. Die Beschränkung auf die 

vom öffentlichen Raum einsehbaren Fassadenbereiche stellt in der Abwägung eine nicht zu starke Ein-

schränkung des Eigentums dar. 

Klappläden sind ein im überkommenen Stadtbild häufiges Gestaltelement, das durch seine Struktur und 

Konstruktion gliedernd in der Fassade wirkt. Ein ähnliches Erscheinungsbild haben Schiebeläden. 

Diese Elemente sollen daher zulässig sein. 

 

Zufahrten und Zugänge 

Große Öffnungen wurden in straßenseitigen Gebäudefronten historisch immer optisch mit Elementen 

geschlossen, die in einer hohen handwerklichen  Qualität gearbeitet und gestaltet waren, was das Stadt-

bild wesentlich prägt.  

Einfahrten in Fassaden haben eine notwendige Mindestbreite, die, wenn sie offen bleiben, "dunkle Lö-

cher" in den Gebäudefassaden ergeben. Diese Öffnungen haben eine andere Wirkung in den öffentlichen 

Raum hinein als eine geschlossene Fläche.  

Die Art und das Material der öffnungsschließenden Elemente sind daneben auch abhängig von der Ge-

bäudetypik und dem Straßenraum, in dem sich das betreffende Gebäude befindet. Die Gestaltung muss 

stadtraumverträglich sein. Im Ergebnis der Abwägung wurden die vorliegenden Festsetzungen getroffen. 

 

Klarstellung: Auf Grund ihrer eingeschränkten Wirkung in den öffentlichen Raum besteht hinsichtlich 

der Kellerfenster kein Regelungsbedürfnis. Diese sollen durch die Festsetzungen nicht erfasst werden. 

 

 

2.4. Dächer, Dachaufbauten (§ 5) 

 

Die Festsetzungen über die Gestaltung von Dächern und Dachaufbauten sollen bewirken, dass sich Ver-

änderungen an Dächern und Dachaufbauten in Bestandsgebäuden und Neubauten in das Stadtbild ein-

fügen und dessen charakteristische Merkmale erhalten bleiben. Ausgehend von der Analyse des vorge-

fundenen Stadtbildes wurden die Festsetzungen formuliert. Es erfolgte eine sachgerechte Erwägung und 

angemessene Abwägung der Belange des Einzelnen und der Allgemeinheit, um die schützenswerte Dach-

landschaft weiterhin in ihrer Gestaltung und Wirkung zu erhalten und die Einschränkungen in der Ent-

wicklung des Eigentums so gering wie möglich zu halten. 

 

Dachformen 

Dächer prägen in ihrem Zusammenwirken mit der Stellung, Größe und Gliederung der Baukörper als 

Dachlandschaft das Erscheinungsbild einer Stadt. Form und Gestaltung des einzelnen Daches bestim-

men zugleich das Erscheinungsbild des einzelnen Gebäudes und dessen Wirkung auf das Ortsbild und 

sind somit wesentliche Elemente der Stadtgestaltung. Die Analyse zeigt, dass die Dachlandschaft über 

den gesamten Geltungsbereich der Satzung und auch in den jeweiligen Teilbereichen durch relativ große 

und ruhige, jedoch in ihrer Neigung, First- und Traufhöhe unterschiedliche Dachflächen in der Ausfüh-

rung als Steildach/ Satteldach geprägt ist. Die dominierende straßenbegleitende Dachform ist das Sat-

teldach mit einer Dachneigung von 40° bis 60° ohne Einschnitte und historisch nur mit kleinen Dachöff-

nungen zur Belüftung versehen. Walm- oder Mansarddächer treten nur vereinzelt auf.  
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Ein weiteres prägendes Gestaltmerkmal der Erfurter Straßenräume ist die Traufstellung der Gebäude mit 

ausgebildeter Traufkante vor der Fassadenebene. Eine Giebelständigkeit ist eine sehr frühe Form der 

Bebauung und nur noch als Einzelfall im Straßenraum sichtbar. Der Verlauf der Trauf- und Firstlinien ist 

neben der Parzellenbreite ein wichtiges Gestaltmerkmal des spezifischen Straßenraumes und bestimmt 

wesentlich den Maßstab der Bebauung mit. 

 

In den letzten Jahrzehnten wurden bei Neubauten vereinzelt Flachdächer errichtet, diese sind nur im 

absoluten Ausnahmefall an straßenbegleitenden Gebäuden vorhanden. Sie stellten sich als stadtbildstö-

rend heraus, da sie die Dachlandschaft mit der  Abfolge der Dächer mit ihren schräg geneigten Flächen 

als einem wesentlichen Gestaltmerkmal des Straßenraumes nicht aufnehmen. Es entsteht ein "Loch" im 

oberen Abschluss des Straßenraumes. Eine klare Regelung wie in den Festsetzungen der Satzung ist da-

her zur Erhaltung des Stadtbildes nötig. Diese einschränkende Festsetzung ist damit angemessen und 

notwendig.  

 

Dachüberstand/ Traufkante 

Der Vorsprung des Daches vor die Fassade ist ein typisches, durchgängig vorhandenes und sehr stark in 

der Straßenansicht wirksames Detail in Erfurt, das der Regelung bedarf. Die historisch vorhandenen und 

heute noch stadtbildprägenden Dachtraufen als unterem Dachabschluss (Tropfkante des Daches) und 

deutlichem Abschluss der Fassade nach oben sind ein wesentliches Gestaltelement, das ortsbildbestim-

mend ist. Eine Regelung wie vorgesehen ist im Zusammenhang mit den "Allgemeinen Grundsätzen der 

Gestaltung baulicher Anlagen" angemessen. 

 

Dachauf- und Einbauten 

Seit den 1990er Jahren ergab sich durch eine neue, massive Nutzung der Dächer die Öffnung der bisher 

geschlossenen, ruhigen Dachflächen. Dies ist in nahezu allen Bereichen durchgängig zu verzeichnen. 

Gauben, Dachflächenfenster und weitere Dachaufbauten wurden seitdem zum stadtbildbeeinflussenden 

Gestaltungsmerkmal, das jedoch weiterhin Beschränkungen in Größe, Häufung, Form und Material un-

terworfen war. Diese Merkmale werden mit den für eine nicht störende Einfügung notwendigen Ein-

schränkungen - (Gesamt)Breite, Abstände, Lage in der Dachfläche - in die Festsetzungen aufgenommen 

und gewährleisten, dass eine Nutzung der Dachflächen und Dachgeschosse erfolgen kann, das Stadtbild 

jedoch nicht weiter wesentlich beeinträchtigt wird. Dachaufbauten sind dabei generell so auszubilden, 

dass sie sich als Detail in die Dachfläche einordnen. Sie sollen als Einzelgauben erkennbar bleiben und 

sich untereinander und von den Dachabgrenzungen abheben.  

 

Der vorgeschriebene Abstand zu Traufe, First und Ortgang gewährleistet, dass die gestaltbildenden 

durchgehenden Traufen, Firste und Ortgänge nicht unterbrochen werden, die Gauben aus der Fassaden-

flucht zurückgesetzt sind und der First als oberer Abschluss erhalten bleibt. Die Dachaufbauten sollen 

mindestens so weit von der Fassadenfläche zurückgesetzt sein, dass sie als "zum Dach gehörend" und 

nicht als Fortsetzung der Fassade  erlebt werden. Diesem Ziel dient die Festsetzung. 

Über den festgesetzten Rahmen hinausgehende Dachaufbauten würden den bisherigen, durch Maß, Pro-

portion, Material und Farbe bestimmten Gestaltkanon wesentlich beeinträchtigen. Dies gilt auch für 

Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung im weitesten Sinne. Eine detaillierte Aufzählung erfolgt in 

der Satzung nicht, da sich die Reglementierungen auch auf erst in der Zukunft entwickelte technische 

Neuerungen beziehen müssen, die auf das Ortsbild einwirken und dieses wesentlich stören würden (sie-

he unten).  

 

Ziel der Festsetzungen dieser Satzung ist u. a., die Dachflächenebenen nicht zu häufig oder großflächig 

durch Dachauf- und Einbauten zu unterbrechen. Die in den letzten Jahrzehnten erfolgte "Zerstückelung" 

der Dachflächen durch eine Vielzahl von Gauben und weiteren Dachauf- bzw. Einbauten soll eingedämmt 
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werden. Die Fülle und Größe der Dachauf- und Einbauten und deren Wirkung in den Straßenraum hinein 

muss hierzu reglementiert werden; gleiches gilt auch für den der Straße abgewandten Raum, da Gebäude 

immer als eine Einheit zu sehen sind und sie ihre Wirkung in ihrer Gesamtheit entfalten. Unterschiedli-

che Festsetzungen für die vom Straßenraum einsehbaren bzw. straßenabgewandten Gebäudeseite be-

rücksichtigen jedoch deren unterschiedliche Bedeutung für das Stadtbild und ermöglichen den Eigen-

tümern einen größeren Nutzungs- und Gestaltungsspielraum durch den weiterhin möglichen Ausbau der 

Dachgeschosse für Hauptnutzungen. Wo möglich wurden die Festsetzungen auf Bereiche beschränkt, die 

vom öffentlichen Raum einsehbar sind, um eine (Wohn-)Nutzung der Dachflächen zu ermöglichen und 

die Beschränkungen für die Eigentümer auf das zwingend notwendige Maß zu beschränken. 

 

Gauben sind ein dominantes Element auf den Dachflächen der Gebäude. Historisch gesehen dienten sie 

in der Regel lediglich als kleine Lüftungs- und Belichtungsöffnungen für Lagerflächen, sie waren dem-

entsprechend klein und als untergeordnetes Element auf der ruhigen, großen Dachfläche wahrnehmbar. 

Im Zuge der Nutzung der Dachebenen für Hauptnutzungen änderten sich das Maß und die Anzahl der 

Dachaufbauten. Die Gauben dienen heute meist neben der Belichtung und Belüftung auch dem Flucht-

weg und haben daher ein durch die Bauordnung vorgeschriebenes Mindestmaß, das weit über das ur-

sprünglich vorhandene Maß hinausgeht.  

Diese in den letzten drei Jahrzehnten zahlreich neu errichteten Gauben stellten sich als maßstabs- und 

stadtbildstörend heraus und sollen daher neu reglementiert und eingeschränkt werden. Die Beschrän-

kung der Gauben auf Dachflächen über 35° Dachneigung verhindert unmaßstäblich lange Gaubendächer. 

Neben der Beschränkung auf die unterste Dachebene werden damit unverhältnismäßig starke Eingriffe 

in die Dachfläche verhindert. Die ausnahmsweise Zulässigkeit im zweiten Dachgeschoss kann sich daher 

auf historisch belegbare Fälle beschränken. 

 

Dachflächenfenster sind ein Element des heutigen Wohnens. Sie sind ein neues, historisch nicht vorhan-

denes Element im Gebäudebestand. Sie haben eine tagsüber teilweise spiegelnde Oberfläche und unter-

brechen die rote Ziegeldachfläche. Dennoch sollen sie aus Gründen der Verhältnismäßigkeit auf vom im 

öffentlichen Raum nicht einsehbaren Dachflächen zulässig sein, wenn sie die Festsetzungen der Satzung 

erfüllen. Um die Störung zu minimieren, sollen sie bündig mit der Dachoberfläche errichtet werden, 

wenn es der historische Bestand erlaubt. Eine entsprechend Satzung eingeschränkte Einordnung von 

Dachflächenfenstern soll im Ergebnis der Abwägung öffentlicher und privater Belange auf vom öffentli-

chen Straßenraum nicht einsehbaren Bestandsgebäuden in den unteren zwei Dachgeschossen möglich 

sein.  

Eine Belichtung und Belüftung der beiden unteren Dachgeschosse kann damit über die der Straße abge-

wandten Dachflächen über zulässige liegende Dachflächenfenster erfolgen. Eine wirtschaftliche Nut-

zung des Gebäudes bzw. Dachraumes bleibt mit dieser Zulässigkeit der Dachflächenfenster möglich. 

 

Für Neubauten soll eine Zulässigkeit liegender Dachflächenfenster auf vom öffentlichen Straßenraum 

nicht einsehbaren Dachflächen über alle Dachgeschosse zulässig sein. Das Stadtbild ist immer auch ab-

hängig von der Bauzeit der einzelnen Gebäude. Das betrifft auch die Dachflächen von Gebäuden der Ge-

genwart. Die Architektur moderner Gebäude kann nicht identisch mit denen vergangener Jahrhunderte 

sein, muss sich aber dennoch in die vorhandene Struktur und den Maßstab einfügen, um das Stadtbild 

nicht zu stören. Um der modernen Architektursprache -als dem Ausdruck der Baukunst der heutigen Ent-

stehungszeit der Gebäude- auch im Satzungsgebiet den ihr zukommenden Raum geben zu können, ein 

zeitgemäßes Bauen zu ermöglichen und sowohl dem Architekten/der Architektin als auch der Bauherr-

schaft Entfaltungsmöglichkeiten und eine Grundlage zur Gestaltung ihrer Bauaufgabe an die Hand zu 

geben wurde die Festsetzung so gewählt, dass ein gestalterischer Rahmen für Neubauten möglich ist, der 

sicherstellt, dass deren gestalterische Eigenart sich in die Gestaltungs- und Schutzabsichten für das 

Stadtbild Erfurts einordnet. 
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Dachbalkone, Dacheinschnitte und Dachterrassen beeinträchtigen die geschlossene Wirkung der Dach-

landschaft in vielfachem Maße, gehen regelmäßig mit erheblichen baulichen Anlagen einher (Absturzsi-

cherungen, Windschutz- und Verschattungseinrichtungen, Ausgangsbauwerke) und sind daher unzuläs-

sig bzw. den festgesetzten Einschränkungen unterworfen.  

 

Technische Gebäudeausrüstung 

Nutzungsänderungen, wachsende Ansprüche oder technische Neuerungen bringen neue Formen und 

Strukturen in das Stadtbild, die sich teilweise als maßstabs- und stadtbildstörend erwiesen. Die Anlagen 

der technischen Gebäudeausrüstung können einen starken, negativen Eingriff in das Stadtbild bedeuten, 

wenn sie nicht innerhalb der Gebäudehülle mitgeplant werden. Daher erfolgt hierzu eine Festsetzung. 

Für Dachaufbauten für technische Gebäudeausrüstung sowie Sende- und Empfangsanlagen, die aus 

technischen Gründen zwingend über Dach geführt werden müssen, wird durch die Festsetzungen zur 

zulässigen Art, des Maßes, der Anordnung auf den Dachflächen und der Farbgebung die notwendige Ge-

staltqualität gesichert.  

Die Formulierung "Empfangsanlagen" wurde gewählt, um alle technischen Neuerungen, die sich nach 

Satzungsbeschluss entwickeln und stadtbildprägend sind, in die Reglementierung aufzunehmen.  

 

Materialien 

Die Festsetzungen lassen mit Einschränkungen, die sich aus der Stadtgestalt ergeben, ein passendes 

Spektrum an Materialien zu. Eine weitere Öffnung für zusätzliche Materialien wäre dem Stadtbild nicht 

mehr angemessen. 

In Erfurt erfolgte die Dachdeckung in der Vergangenheit fast durchgängig mit Dachsteinen aus den in 

der Umgebung Erfurts vorkommenden Tonmaterialien in ihren typischen rotbraunen, matten Farbnuan-

cen. Sie ist fast ausnahmslos bis in die heutige Zeit als wesentliches Gestaltmerkmal erhalten geblieben. 

Die Dachdeckung ist hier ein Merkmal regionaler Besonderheiten, das in seiner geschlossenen Erschei-

nung und Qualität weiter zu erhalten ist. Andere, nicht aus Ton gefertigte Materialien ohne natürlichen 

Ziegelrot- oder Braunton würden dieser Anforderung nicht entsprechen. 

Auf flach geneigten Dächern oder Flachdächern entspricht eine Deckung aus Ziegeln jedoch nicht den 

technischen Notwendigkeiten und Anforderungen. Hierfür wurde daher eine andere Regelung festge-

setzt, die eine Einfügung der Dachmaterialien in die Umgebung gewährleistet.  

Von den typischen Tonziegeln abweichende Dachoberflächen im Bestand (wie z. B. Schiefer) sind in der 

Regel besonderen Bautypen vorbehalten und in ihrem Bestand geschützt. Hieraus ist jedoch keine gene-

relle Zulässigkeit für andere Bauten ableitbar. 

Die Festsetzungen für Verkleidungen von Gaubenwangen gewährleisten die Einfügung in die Umge-

bung, nehmen überkommene Gestaltprinzipien auf und schränken die Nutzung des Dachgeschosses 

nicht unzulässig ein. 

Die Festsetzungen in dieser Satzung sind erforderlich und gewährleisten, dass sich Dachsanierungen 

und -neubauten in den Bestand einfügen und die überkommenen Strukturen und Merkmale ablesbar 

bleiben.  

 

 

2.5. Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien (§ 6)   

 

Trotz der intensiven Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen der letzten Jahrzehnte ist die 

historisch begründete ruhige und in ihrer Erscheinung weitgehend einheitliche Dachlandschaft der Er-

furter Altstadt bewahrt geblieben. Sie ist Teil des gesamten Erscheinungsbildes der historischen Innen-

stadt, das von größter Bedeutung für das Stadtbild,  die Attraktivität und Lebensqualität der Gesamt-

stadt ist. 
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Die Festsetzungen über die Gestaltung von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien sollen bewirken, 

dass sich zulässige Anlagen an Bestandsgebäuden und Neubauten in das Stadtbild einfügen und dessen 

charakteristische Merkmale weiterhin erhalten bleiben. Ausgehend von der Analyse des vorgefundenen 

Stadtbildes wurden die Festsetzungen formuliert. Es erfolgte eine sachgerechte Erwägung und angemes-

sene Abwägung der Belange des Einzelnen und der Allgemeinheit sowie im Besonderen die Belange des 

Klima- und Umweltschutzes. 

 

Bei der pflichtgemäßen Ermessenserwägung sind Klima- und Umweltschutz als öffentlicher Belang zu 

würdigen, im Besonderen das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023). Nach § 2 EEG 2023 liegen 

solare Anlagen "im überragenden öffentlichen Interesse ... (und sind) somit als vorrangiger Belang in die 

jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen" einzubeziehen. Die absolut vorrangige Berücksich-

tigung dieser Belange ist somit nicht gegeben, abgestellt wird weiterhin auf eine Abwägung aller Belan-

ge unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes. 

 

Somit  wird auch eine besondere Abwägung und Wichtung zwischen der Bedeutung der Anlagen zur 

Nutzung regenerativer Energien/ Photovoltaik- und Solarthermieanlagen für den Klimaschutz und deren 

Auswirkungen auf die Stadtgestalt und die Erhaltung der gebauten Umwelt notwendig. 

 

Dabei sind auch die Klimabilanz und der Beitrag, den die Anlagen zur Energieerzeugung leisten können, 

von wesentlicher Bedeutung. Anlagen mit hoher Energieeffizienz und einer hohen Energieausbeute ha-

ben einen höheren Belang in der Wichtung als Anlagen mit schlechterer Energiebilanz. Dabei ist die Ge-

samtbilanz zum Schutz der Umwelt und erst nachrangig die Wirtschaftsleistung für den einzelnen Ei-

gentümer zu wichten (Art. 14 Abs. 2 GG).  

 

Bezugspunkt ist hier die Gesamtstadt Erfurt im Vergleich mit dem zu schützenden Bereich der Altstadt 

von Erfurt. Mit der neuen Gesetzgebung zum Umwelt- und Klimaschutz ergeben sich weitreichende neue 

Möglichkeiten und Flächen, die im Stadtgebiet zur Nutzung erneuerbarer Energien möglich werden. Eine 

erste überschlägige, konservative  Berechnung der Thüringer Energie- und GreenTech Agentur (ThEGA) 

ergab als möglichen Gesamt-Energieertrag im Bereich der Stadt Erfurt einen Ertrag von über 21.000 

GWh/a. Dem gegenüber steht ein möglicher Gesamt-Energieertrag im Geltungsbereich der Gestaltungs-

satzung von ca. 5 GWh/a (entspricht 0,02 % der möglichen Energieerzeugung im Stadtgebiet). Die Viel-

zahl der kleinteiligen Dach- und Fassadenflächen in der Altstadt zieht zudem eine Vielzahl von Steue-

rungs-, Befestigungs- und eventuell Speicherelementen für jede einzelne Fläche zur Erzeugung von er-

neuerbarer Energie nach sich, die in der Herstellung im Vergleich zu großen Flächen z.B. auf zahlreich im 

Umfeld um die Altstadt vorhandenen Neubauten oder Hochhäusern sowie im Umland unverhältnismä-

ßig viele Ressourcen in der Herstellung verbrauchen. Im Bereich der Altstadt können daher die Potentia-

le, die in anderen Bereichen der Stadt leicht und ohne Störung der gebauten Umwelt gehoben werden 

können, nicht erreicht werden. 

 

Vor dem Hintergrund, dass dennoch alle erzeugbare Energie von Belang ist, darf jedoch auch dieser rela-

tiv kleine Beitrag nicht vollständig negiert werden und muss in die Abwägung einbezogen werden. 

 

 

Ortsansichten und Ortsbilder leben auch von ihren Dachlandschaften. Die Installation von Anlagen zur 

Nutzung regenerativer Energien/ Photovoltaik- und Solarthermieanlagen verändert vor allem überkom-

mene, mit traditionellen Baustoffen gedeckte Dächer großflächig und nachhaltig. Mit diesen Anlagen 

entstehen im historischen Umfeld Elemente, die das Erscheinungsbild von Gebäuden und Ortsbildern 

dominieren und in einer homogenen Dachlandschaft wie Fremdkörper wirken. Von ihnen gehen erhebli-

che negative Wirkungen auf das Stadtbild aus. Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien/ Photovolta-
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ik- und Solarthermieanlagen stehen mit ihrem häufig auch zusätzlich durch Rahmenkonstruktionen her-

vorgehobenen Größen, dem Format, der glatten spiegelnden Oberfläche und der noch immer technisch 

notwendigen, meist bläulich, silbrig oder schwärzlich schimmernden Farbgebung im starken Kontrast zu 

Maßstab,  Größe, Farbe, Gliederung und Helligkeit von traditionell gedeckten Dachflächen mit ihrer mat-

ten, in Ziegelgröße gegliederten Erscheinungsform. So können gestalterische Negativwirkungen eintre-

ten, wenn die Module und technischen Elemente nicht hinreichend auf die konkrete Situation und die 

gebietstypische Gestaltung abgestimmt sind.  

 

Die bisher angebotenen technischen  Elemente konnten dieses Problem noch nicht lösen. Zwar kommt es 

immer mehr zu einer optischen Annäherung an die dachziegelähnliche Außenfarbe und die Dachziegel-

formate, diese entsprechen jedoch –auch bedingt durch die notwendige großflächige Anbringung- noch 

nicht den Anforderungen an den Schutz des Ortsbildes. Ziel der Regelung ist daher, mögliche  Anlagen so 

zurückhaltend wie möglich und ohne Störwirkung einzuordnen.  

 

Einsehbarkeit 

Die Definition der erneuerbaren Energien als im überragenden öffentlichen Interesse und der öffentli-

chen Sicherheit liegend muss im Fall einer Abwägung dazu führen, dass das besonders hohe Gewicht der 

erneuerbaren Energien berücksichtigt werden muss. Die erneuerbaren Energien müssen daher nach § 2 

Satz 2 EEG 2021 bis zum Erreichen der Treibhausgasneutralität als vorrangiger Belang in die Schutzgü-

terabwägung eingebracht werden (Auszug aus: Begründung zum § 2 EEG 2021, DS 20/1630, S. 159).  

 

Für die Altstadt von Erfurt, in Bezug auf das Stadtgebiet Erfurts und die "Kernstadt" ein sehr kleiner, eng 

begrenzter räumlicher Bereich, der zudem vorwiegend von kleinen und damit im Sinne des Klimaschut-

zes unrentierlicheren Dächern und Fassadenflächen geprägt wird, musste die Abwägung einer besonde-

ren Sorgfalt unterliegen. Um dem hohen Schutzgut "Klimaschutz" zu entsprechen, wurde daher zuguns-

ten einer  generellen Zulässigkeit von Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien in nicht einsehbaren 

Bereichen entsprechend Satzung abgewogen.  

Die Gestaltung der Solaranlage ist neben der Flächenausweisung entscheidend für die Gesamtwirkung.  

Dass Photovoltaik- und Solarthermieanlagen gestalterischen Mindestanforderungen unterworfen wer-

den und in ihrer Anzahl, Ausführung und Lage beschränkt sind, gewährleistet deren geringere Störwir-

kung für das Stadtbild. Diese Regelung verstößt nicht gegen die Ermächtigungsgrundlage, es handelt 

sich wegen der generellen Zulässigkeit der Anlagen um eine zulässige Inhaltsbestimmung des Eigen-

tums. Die Störungen können auf ein zumutbares Maß minimiert werden. 

 

 

Dies trifft insbesondere auch auf die Anlagen zur Nutzung von Windenergie und frei aufgestellte Anla-

gen zur Nutzung regenerativer Energien zu. Anordnung und Gestaltung dieser Anlagen verfremden mit 

ihrer abweichenden Erscheinung und Maßstäblichkeit das Straßen- und Ortsbild wesentlich und wirken 

negativ darauf ein. Nach pflichtgemäßer Ermessenserwägung der verschiedenen Belange und Wirkungen 

der Anlagen zur Nutzung von Windenergie und frei aufgestellten Anlagen unter besonderer Beachtung 

des Klimaschutzes werden sie als unzulässig eingestuft. 

 

 

2.6. Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke, Einfriedungen (§ 7) 

 

Die Festsetzungen über die Gestaltung unbebauter Flächen bebauter Grundstücke und Einfriedungen 

sollen bewirken, dass sie sich in das Stadtbild einfügen und dessen charakteristische Merkmale erhalten 

bleiben. Ausgehend von der Analyse des vorgefundenen Stadtbildes wurden die Festsetzungen formu-
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liert. Es erfolgte eine sachgerechte Erwägung und angemessene Abwägung der Belange des Einzelnen 

und der Allgemeinheit. 

 

Die Erhaltung der vorhandenen Detailausbildungen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Erhal-

tung und Sicherung des vorhandene Stadtbildes, da Elemente wie Pflasterungen, Treppen, Einfriedun-

gen, Stütz- und Ufermauern das Stadtbild wesentlich prägen. 

Die mittelalterliche Stadt, auf deren Struktur die Altstadt Erfurts noch heute zurückzuführen ist, war 

immer eine steinerne, durch abgeschlossene Straßenräume charakterisierte Stadt ohne Einblicke in die 

privaten Grundstücksbereiche. Dieses Prinzip führte zu einem geschlossenem, in sich stimmigen Ge-

samteindruck. Die Einfriedung aus Mauerwerk ist hier die historisch überkommene Art der Abgrenzung, 

diese ist als gestalterisch wertvoll zu erhalten, zu sanieren bzw. neu herzustellen.  

 

Ufermauern sind ein wesentliches Gestaltmerkmal von Uferbereichen. Diese dienten u. a. als Abgrenzung 

des Grundstückes. Zäune am Uferbereich entsprechen nicht diesem historischen Stadtbild und sind da-

her unzulässig. Die Festsetzung dient der Erhaltung der Stadtgestalt in diesem sensiblen städtebauli-

chen Bereich und soll das einheitliche Bild zum Flussraum schützen. 

 

Das Stadtbild wird auch durch das Zusammenwirken der Gebäude mit den privaten Freiflächen be-

stimmt. Schaltkästen, Verteilerschränke, Elektrokästen, Briefkästen und andere Anlagen der Stadttechnik 

beeinträchtigen durch ihre Fremdartigkeit das Stadtbild.  

Hausbriefkästen, Klingelanlagen und Anlagen der Sicherheitstechnik sind eine notwendige Einrichtung 

und können durch ihre Anordnung und Gestaltung zu einem das Ortsbild beeinträchtigenden Baudetail 

werden.  

 

Festsetzungen zur Gestalt und Einordnung der Anlagen sind daher notwendig.  

 

 

3. Abweichungen (§ 8) 

 

Auf der Ebene des Verwaltungsvollzugs kann die Behörde durch eine einzelfallbezogene Befreiung etwa-

igen Besonderheiten Rechnung tragen, wenn eine schematische Anwendung der Festsetzungen der Sat-

zung zu Ergebnissen führen würde, die in dieser Form mit dem Willen des Satzungsgebers nicht verein-

bar wären. Gleiches gilt, wenn die Einhaltung der Vorschriften zu einer unbeabsichtigten Härte (im Falle 

eines atypischem Sachverhalts, der erheblich vom gesetzlich vorgesehenen Normalfall abweicht und 

deshalb Ausnahmeregelungen oder -entscheidungen gerechtfertigt erscheinen lässt) führen würde. 

 

 

4. Ordnungswidrigkeiten  (§ 9) 

 

Die Festsetzungen zu den Ordnungswidrigkeiten und deren Definition ist durch die Thüringer Bauord-

nung begründet und zur Durchsetzung der Gestaltungsziele und dem Schutz des Stadtbildes notwendig. 

Ordnungswidrig handelt, wer den Festsetzungen der Satzung zuwiderhandelt. 

 

 

5. Inkrafttreten (§ 10) 

 

Die öffentliche Bekanntmachung einer Satzung ist vorgeschrieben. Nur wenn diese erfolgt ist, kann die 

Satzung Rechtswirksamkeit entfalten. Die Verkündung hat den Zweck, gegenüber den Bürgern zu doku-

mentieren, dass ein Rechtsakt in Kraft getreten ist. 
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Die Anlage mit dem Geltungsbereich der Satzung ist Grundlage für die Festsetzungen und ist als Be-

standteil der Satzung zu deklarieren. 

 

Die Festsetzungen dienen der rechtlichen Klarstellung und sind notwendig. 


